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An das 

Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 

Stubenring 1 

1010 Wie n 

OJtum 

Zl.20.616/2-2/87 1211-DrM 
Tcif'!on (0222) 6537 es 

OU'.Lh""hl . 4 8 0 14.SeptemLer 19 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Gewerbliche Sozial versicherungs
gesetz geändert wird (13. Novelle zum 
GSVG); S tel.l u n g nah m e . 

Soweit die im Entwurf einer 13. Novelle zum GSVG vorgesehenen 

Änderungen auf die im Entwurf einer 44. Novelle zum ASVG ent

haltenen Neuerungen zurückgehen, wird auf die entsprechenden 

Einwände in der Stellungnahme zum Entwurf einer 44. Novelle zum 

ASVG verwiesen. 

Zu den Änderungen des spezifischen Rechtsbestandes des GSVG wird 

weiters folgendes bemerkt: 

Artikel I Z. 30 (§ 125) und Artikel 11 Abs. 4: 

Einen Leistungszuschlag gibt es nur in der knappschaftlichen PeL

sionsversicherung. Zum übergang der Versicherungszugehörigkeit 

von der knappschaftlichen Pensionsversicherung in die Pensionsver

sicherung nach dem GSVG kommt es nicht, da für die Feststellung 

der Versicherungszugehörigkeit Zeiten des Bezugs einer Leistung 

aus de~ knuppschaftlichcn Pensionsversicherung - wozu auch der 

Knapp~chaftssold zählt - wie Deitragslnonate.der Pflichtversicherung 
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• 
in der knappschaftlichen Pensionsversicherung gelten. Außerdem 

kommt .die Bemessungsgrundlage gemäß § 125 GSVG nur dann zur 

Anwendung, wenn innerhalb von 5 Jahren nach Wegfall einer Eigen

pension neuerlich eine Eigenpension anfällt. § 125 kommt nicht 

zur Anwendung, wenn ein Versicherter in jungen Jahren eine kurze 

Zeit hindurch eine Leistung aus der knappschaftlichen Pensions

versicherung bezog und anschließend jahrzehntelang einer nach dem 

GSVG versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nachgeht. 

Es wird daher vorgeschlagen, in Artikel I Z. 30 (§ 125 Abs. 1) 

und in Artikel 11 Abs. 4 die Worte "und Leistungszuschlages" zu 

?treichen. 

Artikel I Z. 33 (§ 131 a Abs. 2): 

§ 131 a Abs. 2 könnte kürzer gefaßt werden, da für die vorzeitige 

Alterspension bei Arbeitslosigkeit und für die vorzeitige Alters

pension bei langer Versicherungsdauer die gleichen Wegfall und 

Wiederanfallbesti~nungen gelten. 

Es wird vorgeschlagen, daß § 131 a Abs. 2 folgendermaßen lautet: 

(2) Die Pension gem~ß Abs. 1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) 

Versicherte eine Erwerbst~tigkeit aufnimmt, die das Entstehen eines 

Anspruchs nach § 131 Abs. 1 lit. d ausschließt. Ist die Pension aus 

diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbst·~tigkeit, so lebt 

die Pension auf die dem Versicherungsträger erstattete Anzeige 

über das Ende der Erwerbst~tigkeit im früher gewährten Ausmaß mit 

dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf". 

Sonstige Einwände bestehen nicht. 

Abschließend wird mitgeteilt, daß im Sinne der Entschließung des 

Nationalrates anl~ßlich der Verabschiedung des Geschäftsordnungs

gesetzes, BGBl.Nr. 178/1961, 25 Abdrucke dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

Der Präsident: Der K~ramtsdirektor: 
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